
Beitragsordnung des Förderverein

Gentoo e.V.

10. Oktober 2003

Beitragsordnung des Förderverein Gentoo e.V.

(1) Der Beitrag beträgt pro Jahr e 20,-, bei quartalsweiser Zahlung e 6,- pro
Quartal; für Studenten, Schüler, Arbeitslose, Umschüler und Rentner (bei
Einreichung eines Nachweises) pro Jahr e 10,-, bei quartalsweiser Zahlung
e 3,- pro Quartal.

(2) Die Aufnahmegebühr beträgt e 10,-.

(3) Bei sozialen Härtefällen kann eine Ermäßigung beim Vorstand in Textform
beantragt werden.

(4) Der Beitrag ist entweder jährlich oder zu Beginn eines Quartals im Voraus
auf das Konto des Vereins einzuzahlen.

1


